Vorblatt

Problem:

Fehlende Gebührensätze in Anhang X des Bundesvergabegesetzes 2002 auf Grund eines drucktechnischen sowie eines sonstigen legistischen Versehens im Nationalrat.

Ziel:

Gestützt auf die Verordnungsermächtigung in § 191 Abs. 4 des Bundesvergabegesetzes 2002, BGBl. I Nr. 99, werden die Gebührensätze für die Inanspruchnahme des Bundesvergabeamtes durch Verordnung der Bundesregierung festgelegt.

Inhalt:

Anhang X des BVergG 2002 wird dahingehend angepasst, dass die Gebührensätze in dem Ausmaß, in dem sie zur Deckung des Aufwandes der Vergaberechtsschutzeinrichtung erforderlich sind – und in dem sie bereits in der Regierungsvorlage 1087 BlgNR 21.GP vorgesehen waren –, festgelegt werden.

Alternativen:

Beibehaltung der bisherigen Rechtslage.

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehreinnahmen auf Grund der angepassten Gebührensätze. Gemäß den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 1087 BglNR, 21.GP, soll durch die Einführung der Gebührenpflicht bei Inanspruchnahme des Bundesvergabeamtes der durch die Neuorganisation des Rechtsschutzes bedingte finanzielle Mehraufwand abgemildert werden. Durch die – auf einem drucktechnischen Versehen beruhende – Vorlage eines unvollständigen Anhanges X an das Parlament könnte in bestimmten Verfahren keine Pauschalgebühr eingehoben werden. Durch die Festlegung der Gebührensätze durch eine auf § 191 Abs. 4 BVergG gestützte Verordnung ist nunmehr auch bei Inanspruchnahme des Bundesvergabeamtes auf Grund solcher Verfahren eine Pauschalgebühr zu entrichten. Die Höhe der dadurch erzielten Mehreinnahmen ist nicht abschätzbar.

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:

Die Gebührenpflicht für die Inanspruchnahme einer nationalen Nachprüfungsinstanz steht nicht im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht.

Erläuterungen

Gemäß § 177 Abs. 1 des Bundesvergabegesetzes 2002, BGBl. I Nr. 99, ist für die Inanspruchnahme des Bundesvergabeamtes eine Pauschalgebühr zu entrichten. Die Höhe der Pauschalgebühren richtet sich nach dem vom Auftraggeber durchgeführten Verfahren. Die Gebührensätze sind im Anhang X des BVergG ausgewiesen. Nach § 191 Abs. 4 BVergG kann die Bundesregierung die Gebührensätze in Anhang X durch Verordnung anpassen, falls es der mit der Vollziehung des Bundesvergabegesetzes 2002 verbundene Personal- und Sachaufwand zur Deckung der Kosten der Rechtsschutzeinrichtung erfordert.

Unter Anpassung im Sinne des § 191 Abs. 4 ist die Adaption der im Anhang X ausgewiesenen Gebührensätze an die aus dem Personal- und Sachaufwand der Vergaberechtsschutzeinrichtung (voraussichtlich) resultierenden finanziellen Mehrbelastungen zu verstehen. Die Gebührensätze müssen dem Äquivalenzgrundsatz entsprechen (vgl. VfSlg 14.474/1996).

1. Zu den nicht ausgewiesenen Gebührensätzen für die Vergabe von bestimmten Aufträgen:

Auf Grund eines offenkundigen drucktechnischen Versehens scheinen Gebührensätze hinsichtlich einzelner Vergabeverfahren im Anhang X in der dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreiteten Fassung des Bundesvergabegesetzes 2002 nicht (mehr) auf. Im einzelnen sind dies die Gebührensätze bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung über geistig-schöpferischen Dienstleistungen gemäß § 26 Abs. 3, bei nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung über Liefer- und Dienstleistungsaufträge gemäß § 26 Abs. 1 sowie bei sonstigen Verfahren im Ober- und im Unterschwellenbereich über Liefer- und Dienstleistungsaufträge.

Der vom Nationalrat beschlossene Anhang X des Bundesvergabegesetzes 2002 enthält eine Auflistung der Verfahrensarten, für die eine – abgestufte – Gebührenpflicht vorgesehen ist. Einigen dieser Verfahrensarten stehen allerdings keine Tarife gegenüber, weshalb davon auszugehen ist, dass für Anträge im Rahmen solcher Vergabeverfahren keine Gebühren eingehoben werden könnten. Dennoch lässt sich dem Anhang entnehmen, dass der Gesetzgeber offenkundig auch für diese Verfahrensarten eine Gebührenbestimmung vorsehen wollte (vgl. dazu auch die Textierung des Anhanges in der Fassung der Regierungsvorlage). Andernfalls wäre eine explizite Anführung etwa der Liefer- und Dienstleistungsaufträge bei den sonstigen Verfahren überflüssig, was dem Gesetzgeber wohl nicht zugesonnen werden kann. Durch die unterlassene Anführung eines konkreten Tarifes würde der Gebührensatz für die betreffenden Verfahren daher 0 Euro betragen.

Hinsichtlich der Gebührenhöhe bringen bereits die Materialien zum Bundesvergabegesetz 2002 – AB 1118 BlgNR 21. GP, Einleitung, Allgemeiner Teil Punkt 7.8. sowie zu § 177 – zum Ausdruck, dass die Einführung von Gebührenbestimmungen für die Inanspruchnahme einer nationalen Nachprüfungsinstanz auf Grund der durch die Neuorganisation des Rechtsschutzes verursachten Mehrkosten unerlässlich ist. Das Ziel der Gebührenfestsetzung ist – wie sich auch der Verordnungsermächtigung in § 191 Abs. 4 BVergG entnehmen lässt – die Abdeckung der Kosten, die durch den mit dem Vollzug des Bundesvergabegesetzes entstehenden Personal- und Sachaufwand entstehen. Die derzeitigen Gebührensätze in Anhang X des Bundesvergabegesetzes (0 Euro) sind zur Deckung des Aufwandes der Vergabekontrolleinrichtung offensichtlich nicht ausreichend und daher durch Verordnung anzuheben, d.h. anzupassen. 

Die in der Regierungsvorlage enthaltenen Gebührensätze sind das Ergebnis des durchgeführten Begutachtungsverfahrens und stellen die Tarife dar, die seitens der Bundesregierung zur Deckung des Aufwandes der Vergaberechtsschutzeinrichtung als erforderlich angesehen wurden. Da die Anzahl der angefochtenen Verfahren und der tatsächliche Verfahrensaufwand im einzelnen nicht abschätzbar ist, ist diese Einschätzung notwendigerweise eine vorläufige. Dennoch erachtet sie die Bundesregierung so lange als maßgeblich, bis davon abweichende Erfahrungswerte eine Neufestsetzung erforderlich machen. Aus diesem Grund ist eine Festlegung der Gebührensätze in der in der Regierungsvorlage vorgesehenen Höhe zur Deckung des mit dem Vollzug des Bundesvergabegesetzes 2002 verbundenen Personal- und Sachaufwandes erforderlich.

2. Zur unterbliebenen gesonderten Ausweisung von Gebührensätzen für die Vergabe von geistig-schöpferischen Dienstleistungen gemäß § 26 Abs. 4:

Die im Anhang X des BVergG ausgewiesenen Tarife für Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung beziehen sich nur auf Auftragsvergaben nach § 26 Abs. 3 BVergG, nicht hingegen auf Auftragsvergaben nach § 26 Abs. 4 BVergG. In § 26 wurde durch einen Abänderungsantrag im Plenum des Nationalrates ein neuer Abs. 4 eingefügt, durch den die Möglichkeit der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung erweitert wurde. Eine entsprechende Ergänzung der Gebührenbestimmung in Anhang X ist jedoch ebenfalls aufgrund eines Versehens unterblieben. Die unterbliebene Anpassung hätte zur Konsequenz, dass für Anträge betreffend Vergabeverfahren gemäß § 26 Abs. 4 die nunmehr neu festgelegten (siehe oben 1.) Tarifsätze für „Sonstige Verfahren im Unterschwellenbereich – Liefer- und Dienstleistungsaufträge“, somit 800 Euro, zu entrichten wären. Da jedoch der Prüfaufwand für diesen Typ von Verfahren demjenigen für sonstige Vergabeverfahren betreffend geistig-schöpferische Dienstleistungen gemäß § 26 Abs. 3 entsprechen dürfte, würde die Einhebung des erhöhten Tarifsatzes für Vergabeverfahren gemäß § 26 Abs. 4 dem Äquivalenzprinzip widersprechen. Aus diesem Grund ist auch eine einheitliche Gebührenfestsetzung für sämtliche Vergaben von geistig-schöpferischen Dienstleistungen im Hinblick auf die Verordnungsermächtigung in § 191 Abs. 4 BVergG gerechtfertigt.

Die Verordnung der Bundesregierung, mit der Gebührensätze für die Inanspruchnahme des Bundesvergabeamtes festgelegt werden, soll gleichzeitig mit dem BVergG 2002 am 1. September 2002 in Kraft treten.

